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Katholische Kirche vor dem Verwaltungsgericht Freiburg
Religiöser Verbraucherschutz auf dem Prüfstand

Der Schutz des Verbrauchers im Verkehr mit Waren und Dienstleistungen ist in Deutschland 
eingehend geregelt. Niemand soll durch falsche oder irreführende Angaben getäuscht und hinters 
Licht geführt oder geschädigt werden. So kann durch die Gerichte beispielsweise untersagt werden, 
irreführende oder missbräuchliche Angaben im Rechtsverkehr zu unterlassen.
Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob ein ähnlicher Schutz des Bürgers im Bereich der Religion 
nicht wünschenswert wäre.

Einen Vorstoß in diese Richtung haben jetzt einige Bürger, die sich Freie Christen für den Christus 
der Bergpredigt nennen, in Richtung auf die Marktführer im religiösen Bereich unternommen. Sie 
haben analog den Verbraucherschutzvorschriften die katholische Kirche abgemahnt, den Gebrauch 
des Begriffs „christlich“ für ihre Konfession zu unterlassen.
Nachdem die katholische Kirche dieser Aufforderung nicht nachkam, erhoben sie 
Unterlassungsklage beim Verwaltungsgericht Freiburg. Dort wird am 10. Februar 2010 über diese 
Klage verhandelt.

Die Kläger, unter ihnen ein Theologe, ein Arzt, zwei Journalisten und zwei Juristen, weisen nach, 
dass die römisch-katholische Dogmatik mit der Person und der Lehre des Jesus von Nazareth, wie 
sie in den Evangelien überliefert ist, nichts zu tun hat, sondern weitgehend dazu konträr ist.

Die katholische Kirche hat die Argumente der Kläger nicht widerlegt. Sie vertraut darauf, dass der 
von den Klägern beanstandete Etikettenschwindel und die damit verbundene Irreführung der Bürger 
von den Freiburger Richtern nicht beanstandet wird. Es wäre in der Tat das erste Verfahren eines 
effektiven Schutzes des Bürgers vor religiösem Etikettenschwindel.

Ob die Freiburger Richter in der Lage sind, für die Bürger und gegen die katholische Kirche zu 
entscheiden, bleibt abzuwarten. Ihr religiöses Bekenntnis mochten die Richter den rechtssuchenden 
Bürgern nicht offenbaren. Inwieweit sie durch ihr Glaubensbekenntnis der katholischen Kirche 
verpflichtet sind, könnte aber für den Ausgang des Verfahrens nicht ohne Bedeutung sein.
Nähere Informationen: www.christus-oder-kirche.de, Telefon 09391-50 42 13 

https://freemailng6104.web.de/jump.htm?goto=http%3A%2F%2Fwww.christus-oder-kirche.de

